
Beitragsordnung des „Katzweiler Touristik“ e.V.

§1 Der Katzweiler Touristik e.V. erhebt gemäß §13 Abs. 1-3 seiner Satzung von seinen Mitgliedern 
Beiträge nach dieser Beitragsordnung. 

§2 Beiträge: Die minimalen jährlichen Beiträge werden wie folgt festgelegt:
a) Mitgliedsgruppe A: Gewerbetreibende (min. 60 €/Jahr)
b) Mitgliedsgruppe B: Vereine und nebenberufliche Geschäfte (min. 30 €/Jahr)
c) Mitgliedsgruppe C: Privatpersonen (min. 15 €/Jahr)

§3 Allgemeines
Die Beiträge sind von den Mitgliedern jährlich im voraus zu entrichten und zu Beginn des 
Geschäftsjahres fällig.

§4 
Für besondere Werbemaßnahmen oder Veranstaltungen einzelner Mitglieder fordert der Verein von 
diesen kostendeckenden Auslagenersatz.

§5
Die Beitragsordnung vom 10. Januar 2000 wurde am 6. April 2009 von der Mitgliederversammlung 
geändert und tritt zum 6. April 2009 in Kraft.
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